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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1990

Norm

StGB §164

StGB §165

Rechtssatz

Auch dann, wenn der Täter eine im Sinne § 164 Abs 1 Z 2 (§ 165) StGB bemakelte Sache strafbar an sich gebracht hat

(erster bis dritter Fall), kann ihm die folgende Aufrechterhaltung des Gewahrsams daran nur dann als

tatbestandsmäßig zur Last gelegt werden, wenn dies den begri ichen Voraussetzungen des Verheimlichens (vierter

Fall) entspricht.
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